
Recht oder Ethik?  
Zu den impliziten ethischen Annahmen des VfGH 

 

 

Obwohl sich dem VfGH in Sachen Suizidbeihilfe eine juristische Frage stellte, fällt auf, dass 
die Begründung, die der VfGH für seine Entscheidung anführt, nicht bloß juristischer Natur 
ist. Seine Forderungen, die er meint, aus der Rechtsordnung ableiten zu müssen bzw. 
zumindest zu können, beruhen nämlich auf ethischen Vorannahmen, die zumindest implizit 
auch das Verständnis der Rechtsordnung prägen. Auf zwei möchte ich näher eingehen: 

 

ERLAUBT? 
GEDULDET? 
ERWÜNSCHT 

 

Um sich der Frage nach der rechtlichen Zulässigkeit der Mitwirkung am Selbstmord nähern 
zu können, ist die Beantwortung einer Vorfrage unerlässlich: ist ein Suizid eine ethisch 
neutrale Art und Weise, aus dem Leben zu scheiden, oder nicht? Reiht sich der Suizid also in 
die verschiedenen Todesursachen wie Unfall, Krankheit oder Altersschwäche ein? Oder 
handelt es sich beim Suizid um ein Verhalten, das ethisch zu bewerten ist: gut oder böse 
bzw. zumindest erwünscht oder unerwünscht? 

Bei Krankheiten oder Unfällen, die nicht auf fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind, 
verbietet sich eine ethische Bewertung. Diese Todesursachen sind auch bei höchster 
Anstrengung nicht zu vermeiden. Sie gehören zum Risiko des Lebens, das sich im ersten 
Augenblick des Lebens eröffnet und sich im Laufe des Lebens mit Sicherheit verwirklichen 
wird. Jeder Mensch geht auf den Tod zu. 

Davon zu unterscheiden ist die bewusste Handlung eines Menschen, mit der er seinen 
eigenen Tod herbeiführt. Eine solche Handlung erlaubt, ja gebietet sogar, eine ethische 
Bewertung, weil sie sich auf das fundamentalste Gut, nämlich das menschliche Leben, 
bezieht. Festzuhalten ist, dass gesellschaftlich in vielen Bereichen der Suizid als 
unerwünscht, ja sogar als Scheitern angesehen wird. 

So wird beispielsweise aus gutem Grund medial darauf verzichtet, von einzelnen Suiziden zu 
berichten, um Nachahmungen zu vermeiden. Eine solche Vorgangsweise ist nur dann 
nachvollziehbar, wenn der Suizid als etwas angesehen wird, das möglichst zu vermeiden ist. 
Auch ist es rechtlich erlaubt, einen anderen am Suizid zu hindern, selbst wenn man dabei 
eine Nötigung begeht, die in anderen Fällen strafbar wäre. Manche, wie z.B. nahe 
Angehörige oder die Polizei, sind dazu sogar verpflichtet. Schon an diesen Beispielen lässt 
sich erkennen, dass Suizide zumindest als unerwünscht bewertet werden und nach 
Möglichkeit zu verhindern sind. Die vielen Initiativen zur Suizidprävention sprechen ebenfalls 
eine deutliche Sprache. 

Dieser Bewertung tut auch die Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen 
keinen Abbruch. Dieses Recht verbietet bloß die Bestrafung des Suizid(versuch)s. Es ändert 
aber die ethische Bewertung dieser an sich straflosen Handlung noch nicht. Nicht jedes 
Verhalten, das vom Recht auf Selbstbestimmung gedeckt ist und daher auch nicht verboten 



werden darf, ist nämlich auch erwünscht oder gut. Man denke hier beispielsweise an den 
(übermäßigen) Genuss von Suchtmitteln wie Alkohol oder Nikotin.  

Der Umgang des Rechts und der Gesellschaft mit dem Suizid macht also die ethische 
Bewertung dieser Handlung deutlich: Der Suizid(versuch) ist rechtlich nicht verboten. Er ist 
aber deshalb noch lange nicht ethisch neutral, denn er gilt als unerwünschtes und daher zu 
vermeidendes Verhalten. Das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen vermag an dieser 
ethischen Bewertung nichts zu ändern.  

 

WÜRDEVOLLE GEWALT? 

 

Der VfGH macht jedoch nicht allein das Recht, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, zur 
Grundlage seiner Entscheidung. Vielmehr sieht er in der Würde das zentrale Merkmal für 
seine Beschreibung des Rechts auf Selbstbestimmung. So gehört seiner Ansicht nach zur 
freien Selbstbestimmung auch die Entscheidung, ob und aus welchen Gründen ein Einzelner 
„sein Leben in Würde beenden will“ (Rz 73). Der Suizidwillige habe daher „das Recht auf 
selbstbestimmtes Sterben in Würde“ (Rz 74). Dazu müsse er auch die Möglichkeit haben, die 
Hilfe eines dazu bereiten Dritten in Anspruch zu nehmen.  

Der VfGH befürchtet sogar, dass die gegenwärtige Rechtslage den Einzelnen „zu einer 
menschenunwürdigen Form der Selbsttötung“ veranlassen könnte. Dieser Fall trete dann 
ein, wenn sich dieser Einzelne „kraft freien Entschlusses in einer Situation befindet, die für 
ihn ein selbstbestimmtes Leben in persönlicher Integrität und Identität und damit in Würde 
nicht mehr gewährleistet“ (Rz 80). Umgekehrt könnte die Möglichkeit zu einer erlaubten 
Hilfeleistung Dritter beim Suizid dazu führen, dass „dem Betroffenen ein längeres Leben 
ermöglicht wird und er sich nicht gezwungen sieht, sein Leben in einer 
menschenunwürdigen Form zu beenden“ (Rz 81). 

Der VfGH unterscheidet also einen ‚menschenwürdigen Suizid‘ von einem 
‚menschenunwürdigen Suizid‘. Nicht der Suizid als solcher soll ethisch bedenklich sein, 
sondern die Art und Weise, wie er durchgeführt wird. 

Daraus ergeben sich viele Fragen: Was gebietet eigentlich die Achtung der Menschenwürde? 
Immerhin wird dem Leben mit jedem Suizid Gewalt angetan. Gibt es überhaupt 
Tötungshandlungen, die menschenwürdig sind? Kann man, obwohl der Suizid nichts 
Wünschenswertes ist, davon ausgehen, dass manche Suizidhandlungen menschenwürdig 
sind und deshalb ein Recht auf sie besteht? Worin besteht dann noch der relevante 
Unterschied zwischen der Selbst- und der Fremdtötung auf Verlangen (§ 77 StGB), wenn es 
bloß auf die Art der konkreten Tötungshandlung ankommt? Und, sofern man dieser 
Argumentation überhaupt zu folgen bereit ist, anhand welcher Kriterien kann man 
entscheiden, ob eine Tötungshandlung menschenwürdig ist oder nicht?  

Offenbar setzt das Erkenntnis des VfGH in seiner Bezugnahme auf ein allfälliges „Sterben in 
Würde“ etwas voraus, das es eigentlich erst begründen sollte, nämlich, auf welche Weise 
gestorben werden soll, weil es der Menschenwürde entspricht. Diese Argumentation ist 
damit zirkulär. 

Außerdem ist zu fragen, weshalb ‚menschenunwürdige Suizide‘, die dem nicht näher 
bestimmten Würdebegriff des VfGH nicht entsprechen, weniger vom Recht auf 



Selbstbestimmung erfasst sein sollen als andere Suizide? Wo genau liegen die Grenzen 
dieses Rechts? 

Nicht zuletzt wird die Würde zu einer subjektiven Einstellung entstellt, wenn, wie in Rz 80, 
eine menschenunwürdige Selbsttötung eines Einzelnen insbesondere dann vermieden 
werden soll, wenn „für ihn“ ein Leben in Würde nicht mehr gewährleistet ist. Spätestens hier 
wird deutlich, dass der VfGH selbst keinen Begriff der Menschenwürde entwickeln konnte, 
anhand dessen er seine Schlussfolgerungen zieht. 

Der rechtliche Gebrauch des Begriffs der Menschenwürde ist gleichbedeutend mit dem 
ethischen Anspruch, dass das menschliche Leben von anderen ohne weitere Kriterien zu 
achten und zu schützen ist. Dass dieser Begriff im Erkenntnis des VfGH umgedeutet und auf 
bestimmte Tötungshandlungen reduziert wird, die als menschenwürdig angesehen werden, 
ohne aber konkret zu benennen, bei welchen dies der Fall ist und bei welchen nicht, wirft 
viele Fragen auf und ist eine ethisch gefährliche Entwicklung. Der VfGH entzieht damit einem 
zentralen Begriff der Aufklärung und der Entwicklung der Grund- und Freiheitsrechte, 
nämlich der Menschenwürde, seinen Bedeutungsgehalt und lässt ihn zu einer Leerformel 
werden, in die die jeweiligen gesellschaftspolitischen Vorstellungen hinein- und dann wieder 
herausgelesen werden können. Dass ein solches Verständnis der Menschenwürde zur 
Grundlage einer Entscheidung geworden ist, bei der es um Leben und Tod geht, ist mehr als 
bedauerlich. 
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